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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.2005

Rechtssatz

Der Betrieb eines sogenannten "Musterhauses" samt Büro, das ist ein zur Besichtigung von Kunden zugängliches

Fertighaus, wird nicht alleine dadurch zu einer genehmigungs-p6ichtigen Betriebsanlage nach § 74 Abs 2 GewO, dass

seine Zentralheizungsanlage mit Erdgas betrieben wird. So kann nicht erkannt werden, wie durch den Betrieb einer

(baubehördlich zugelassenen) Zentralheizungsanlage mit Erdgas eine konkrete Gefährdung oder Belästigung von

Kunden im Sinne des § 74 Abs 2 Z 1 GewO entstehen könnte.

Schlagworte

Betriebsanlage Genehmigungspflicht Erdgas Zentralheizung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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